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Die nächste Ausgabe erscheint am 21. Dezember 2019.

Amtlicher Teil

Ende amtlicher Teil

Satzung über die Festlegung des Beitragssatzes für wiederkehrende  
Straßenausbaubeiträge 2015 der Gemeinde Wünschendorf/Elster (Beitragssatzsatzung 2015)

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 sowie 21 der Neubekanntmachung Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) vom 28. Januar 2003 
(GVBl. 02/2003 vom Ausgabetag 6. Februar 2003, S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Weiterentwicklung 
der Thüringer Gemeinden vom 10. April 2018 (GVBl. 3/2018 vom Ausgabetag 23. April 2018, S. 74) und der §§ 2, 7 und 7a der 
Neubekanntmachung des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) vom 19. September 2000 (GVBl. 10/2000 vom 
Ausgabetag 28. September 2000, S. 301) in der Fassung der zeitgleich am 30. Juni 2017 in Kraft getretenen Änderungen durch 
das Achte Gesetz zur Änderung des Thüringer Kommunalabgabengesetzes vom 14. Juni 2017 (GVBl. 7/2017 vom Ausgabetag 
29. Juni 2017, S. 149) und das Neunte Gesetz zur Änderung des Thüringer Kommunalabgabengesetzes vom 14. Juni 2017 
(GVBl. 7/2017 vom Ausgabetag 29. Juni 2017, S. 150) erlässt das Landratsamt Greiz als untere staatliche Verwaltungsbehörde 
am 21. November 2019 im Wege der Ersatzvornahme für die Gemeinde Wünschendorf/Elster im Sinne des § 7 Abs. 2 Satz 2 
und Abs. 3 der Satzung über die Erhebung wiederkehrender Beiträge für die öffentlichen Verkehrsanlagen der Gemeinde Wün-
schendorf/Elster vom 29. Juni 2015, nachfolgend „SABSw-v.29.06.15“ (Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Wünschendorf/
Elster Nr. 7 des Jahrgangs 22 vom Ausgabetag Samstag, 25. Juli 2015, Seiten 6 ff.) folgende Beitragssatzsatzung:

§ 1 Beitragssatz 2015 für die Ermittlungseinheit – Mosen
1) Die bereinigte Grundstücksfläche nach § 6 SABSw-v.29.06.15 beträgt in m² . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110.246,3731
2)	Der	beitragsfähige	Investitionsaufwand	nach	§	3	SABSw-v.29.06.15	beträgt	in	€ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.713,41
3) Der Anteil der Gemeinde Wünschendorf/Elster am beitragsfähigen Investitionsaufwand nach § 4 SABSw-v.29.06.15 [= 71 

vom	Hundert	des	beitragsfähigen	Investitionsaufwands	nach	Ziffer	2)]	beträgt	in	€. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.846,5211
4) Der umlagefähige Investitionsaufwand [= beitragsfähiger Investitionsaufwand nach Ziffer 2) abzüglich des Anteils der 

Gemeinde	nach	Ziffer	3]	beträgt	in	€ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.866,8889
5) Der Beitragssatz für das Jahr 2015 [= umlagefähiger Investitionsaufwand nach Ziffer 4) geteilt durch die bereinigte Grund-

stücksfläche	nach	Ziffer	1)]	beträgt	in	€/m² . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,143922094249829
§ 2 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
Greiz, den 21. November 2019 Christian Richter, Leiter der Kommunalaufsicht

1. Das Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Wünschendorf/Elster ist einzeln 
und unentgeltlich in der Verwaltungsgemeinschaft Wünschendorf/Elster, 
Poststraße 8, 07570 Wünschendorf/Elster, und in der Geschäftsstelle der Ver-
waltungsgemeinschaft Wünschendorf/Elster in Seelingstädt, Ronneburger 
Straße 68 a, 07580 Seelingstädt, erhältlich.

2. Ein Jahresabonnement ist gegen Erstattung der Versandkosten möglich. Be-
zugszeit ist das Kalenderjahr. Abbestellungen für das nächste Kalenderjahr 
müssen bis spätestens 1. November des laufenden Jahres vorliegen.

3. Im Bedarfsfall können Einzelexemplare gegen Erstattung des Portos bezogen 
werden.

4. Eine Verteilung des Amtsblattes der Verwaltungsgemeinschaft Wünschen-
dorf/Elster an alle Haushalte erfolgt außerhalb der Bezugsmöglichkeiten und 
Bezugsbedingungen entsprechend der Thüringer Bekanntmachungsverord-
nung in der jeweils geltenden Fassung.
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